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Stellungnahme

(Zu GZ BMLFUW-UW-1.2.2/0120-
V/2/2007 vom 1. Februar 2007)

Sehr geehrter Damen und Herren!

Zum Entwurf des Chemikaliengesetzes 2008 teilt der Oö. Verwaltungssenat aus
der Sicht der von ihm zu vertretenden Interessen mit:

1. Gemäß § 54 Abs. 6 des vorliegenden Gesetzesentwurfes hat über die Trans-
port- und Lagerkostenersatzpflicht hinsichtlich näher bezeichneter vorläufig
beschlagnahmter Gegenstände – wie schon nach dem geltenden Chemika-
liengesetz 1996 (§ 67 Abs. 6) – dem Grunde und der Höhe nach der Landes-
hauptmann mit Bescheid zu entscheiden. Über eine dagegen erhobene Beru-
fung entscheidet der Unabhängige Verwaltungssenat.

Gemäß § 67a Abs. 1 Z 2 AVG entscheiden die Unabhängigen Verwaltungsse-
nate in den Ländern – soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist – ua. über
Berufungen gegen Bescheide des Landeshauptmannes durch Kammern, die
aus drei Mitgliedern bestehen. Unter Beachtung des Effizienzgebotes (Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit) sollte in der vorgeschlagenen
Bestimmung aus verfahrensökonomischen Gründen eine diesbezüglich abwei-
chende Zuständigkeit eines Einzelmitglieds festgelegt werden.
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2. Im Hinblick auf § 16 Abs. 2 VStG sollte bei den Strafbestimmungen im § 58
auch ein dem Rahmen für die Geldstrafen entsprechender erhöhter Rahmen
für die Ersatzfreiheitsstrafen festgelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen!

Wolfgang Steiner

Ergeht weiters an:

das Präsidium des Nationalrats
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